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IM NAMEN DER REPUBLIK 

 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat durch seinen Richter  

HR Dr. Pichler über die Beschwerde des A, geb. ***, vertreten durch Rechtsanwalt B 

in ***, ***, gegen den Bescheid der belangten Behörde – der Stadtgemeinde *** – 

datierend vom 13.02.2019, Zl. ***, betreffend der bescheidmäßigen Untersagung der 

Haltung von Hunden mit erhöhtem Gefährdungspotential, nach durchgeführter 

öffentlicher mündlicher Verhandlung vom 08.10.2019 am Sitz der 

Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen rechtlich erwogen wie folgt und sohin zu Recht 

erkannt:  

 

1. Vorliegende Beschwerde wird gemäß § 28 

Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) als unbegründet abgewiesen. 

 

2. Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 

(VwGG) eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art 

133 Abs 4 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Mit dem bekämpften Bescheid der Stadtgemeinde *** vom 13.02.2019, Zl. ***, wurde 

dem nunmehrigen Beschwerdeführer A die Haltung eines Hundes gemäß § 2 NÖ 

Hundehaltegesetz (Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential) untersagt.  
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Dagegen erhob A durch seinen ausgewiesenen Rechtsvertreter „Berufung“, begehrte 

vorweg die ersatzlose Behebung des Bescheides, allenfalls die Zurückverweisung 

der Angelegenheit an die zuständige Behörde zur ergänzenden Ermittlung, wurde 

auf Begründungsmängel hingewiesen, weiters vorgebracht, dass es sich bei dem, die 

mehrmaligen Zwischenfälle verursachenden Hund, um einen ausgesprochen 

gutmütigen Rottweiler handle, hätte es die belangte Behörde unterlassen, allfälliges 

Gefährdungspotential des in Rede stehenden Hundes festzustellen, wäre der 

Beschwerdeführer als Hundehalter nicht einvernommen worden, und bleibe kein 

Raum für die verwaltungsrechtliche Behandlung, nachdem die Angelegenheit 

gerichtlich erledigt worden sei.  

 

Hinsichtlich dieses Vorbringens replizierte die Stadtgemeinde ***, dass sich aus dem 

rechtfertigenden Vorbringen im vorliegenden Rechtsmittel keinerlei neuerlichen, 

allfällig den Hundehalter exkulpierenden Standpunkte ergeben würden und wurde die 

Abweisung der Beschwerde begehrt.  

 

In Hinblick auf das Parteienvorbringen hat nunmehr das Landesverwaltungsgericht 

Niederösterreich eine öffentliche mündliche Verhandlung am Sitz der 

Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen anberaumt, in der Beweis aufgenommen 

wurde durch Wertung und Würdigung des gesamten Akteninhaltes, sämtlicher im 

Zuge des Verwaltungsverfahrens vorgelegter Beilagen, die – dem 

übereinstimmenden Parteienwillen entsprechend – einen integrierenden Bestandteil 

gegenständlichen Verfahrens bilden, durch die Aussage des Beschwerdeführers, 

dem ergänzenden Vorbringen seiner Rechtsvertretung, der Stellungnahmen der 

Vertreter der Stadtgemeinde ***, sowie der unter Wahrheitspflicht getätigten Aussage 

des einvernommenen Zeugen C und eines seitens des Gerichtes erhobenen 

unmittelbaren Eindrucks von der in Rede stehenden Örtlichkeit des Firmengeländes 

des A, und steht sohin folgender verfahrensrelevanter Sachverhalt mit der für das 

Verwaltungsverfahren notwendigen Sicherheit als erwiesen fest: 

 

Der Beschwerdeführer A ist Halter mehrerer Hunde, darunter sich hier ein 

Listenhund, nämlich die Rottweilerhündin „D“, gechipt, befindet, Letztgenannte 

zumindest seit April 2018 im Eigentum des Rechtsmittelwerbers steht.  
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Zu diesem Zeitpunkt oder zeitnah hat der Rechtsmittelwerber von sich aus 

dahingehend keine Meldung an die Behörde erstattet, die in Rede stehende 

Rottweilerhündin erst am 26.11.2018 ordnungsgemäß gemeldet wurde, sohin erst zu 

einem Zeitpunkt, als der erste Bissvorfall schon mehrere Monate zeitlich vorgelagert 

stattfand, die Meldung nachgeholt wurde, nachdem die Behörde aufgrund des 

Vorfalles mit Verletzung von Personen vom 14.11.2018 Kenntnis von der Existenz 

dieser Hündin erlangt hat.  

 

Es gab mit dieser Rottweilerhündin, welche im Zeitraum des Verwaltungsverfahrens 

zumindest vier Mal das nicht ordnungsgemäß von Personen versperrte 

Betriebsgelände in *** verlassen hat, vier Vorfälle, wo es zu Bissverletzungen 

unbeteiligter Drittpersonen gekommen ist, diese Vorfälle auch dem Gericht angezeigt 

und sie diversionell, respektive durch Einstellung des Verfahrens nach Befriedigung 

der Forderungen der verletzten Personen durch die Versicherung des Hundehalters, 

erledigt wurden.  

 

Unbestritten fügte „D“ letztmalig im Mai 2019 einem Pensionistenehepaar 

Bissverletzungen zu, nachdem sie wiederum aus dem Betriebsgelände entlaufen ist, 

die Folgen dieser Verletzungen der Personen nicht vernachlässigbar oder 

medizinisch als geringfügig anzusehen waren, und dieser neuerliche Vorfall auch 

Niederschlag in Printmedien fand. 

 

Betreffend der in Rede stehende Rottweilerhündin wurde im Zeitraum 

Oktober/November 2018 ein Hundeführerschein abgelegt, hat der Beschwerdeführer 

selber nach dem letztmaligen Vorfall – Bissverletzungen unbeteiligter, außerhalb des 

Betriebsgelände befindlicher Personen – diesen Hund aus seiner Obhut 

weggegeben und ihn einem Bekannten in *** zur Verwahrung überlassen. 

 

In der Person des A liegt eine als einschlägig zu wertende rechtskräftige Übertretung 

– ungetilgt – vor.  

 

Zu diesen Feststellungen gelangt das Gericht – wie aus obigen Ausführungen erhellt 

– aufgrund des im Rahmen der Unmittelbarkeit durchgeführten Beweisverfahrens, 

der durchaus glaubwürdigen, auch in weiten Teilbereichen übereinstimmenden 
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Angaben sowohl des Beschwerdeführers, als auch der Vertreter der belangten 

Partei, diese Aussagen, dokumentiert hinsichtlich Zahl, Zeitpunkt und 

Verletzungsfolgen im gesamten Akteninhalt – großteils unbestritten der Richtigkeit 

nach – Niederschlag finden und mit dem jeweiligen Parteienvorbringen gut in 

Einklang zu bringen sind.  

 

Sämtliche Parteien des Verfahrens hinterließen auf das Gericht einen durchaus 

glaubwürdigen Eindruck, jeweilig in der Argumentation abzielend auf eine 

konstruktive Mitwirkung an der Feststellung des verfahrensrelevanten Sachverhaltes.  

 

So der Zeuge C, unter Wahrheitspflicht einvernommen, hinsichtlich der ihm 

unmittelbar bekannten Situation der Hundehaltung vor Ort am gegenständlichen 

Betriebsgelände und der Frage der ordnungsgemäßen Verwahrung des Hundes 

aussagte, konnte er mit dieser seiner wohl durchaus glaubwürdigen, die 

Entscheidungsgrundlage jedoch nicht verbreiternden Angaben, keine, allfällig auch 

exkulpierende Angaben dahingehend tätigen, dass das Entweichen der Hündin vom 

Betriebsgelände nicht in der Verantwortungssphäre des A gelegen sei.  

Dahingehend konnte der Zeuge – im Übrigen durchaus glaubwürdig argumentierend 

– keine Angaben tätigen, lediglich er aussagte, dass seitens des Hundehalters A 

verbal schon der Hinweis erfolgt sei, das Betriebsgelände, respektive die Tore zu 

verschließen, um den Hunden ein Entweichen zu verunmöglichen. 

 

Diese Feststellungen bilden die entscheidungsrelevante Grundlage für die folgenden 

Rechtsausführungen und konnte daher – auch ohne unzulässige Vorwegnahme der 

Beweiswürdigung – von allfällig weiteren, offen gebliebenen Beweisanträgen 

Abstand genommen werden, insbesondere von der Einvernahme des beantragten 

Zeugen E, der gegenständlicher Ladung unentschuldigt nicht gefolgt ist. 

 

Rechtlich folgt daher: 

 

Vorliegender Beschwerde ist jeglicher Erfolg zu versagen: 

 

I. 
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Zur angezogenen Frage der Befangenheit des Bürgermeisters und daraus 

abgeleitetem sekundären Verfahrensmangel: 

 

Diesem Rechtsstandpunkt, eine Mangelhaftigkeit des Verfahrens begründend, kann 

das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich in keinster Weise folgen, 

insbesondere ist auch keinerlei Befangenheitsgrund in Hinblick auf die mediale 

Präsenz dieser dokumentierten Vorfälle erkennbar oder eine Art oder Intensität des 

Umganges mit öffentlicher Berichterstattung, die auch nur eine 

„Anscheinsbefangenheit“ im Zuge des Verfahrens in der Person des Bürgermeisters 

erkennen lässt. 

 

Die „Befangenheit“ des Bürgermeisters im zweitinstanzlichen Verfahren gründet sich 

ex lege auf die Bestimmung des § 7 Abs 1 Z 4 AVG, diese zwingende 

Gesetzesbestimmung seitens der belangten Behörde in korrekter, 

gesetzeskonformer Weise berücksichtigt und der Entscheidung zu Grunde gelegt 

wurde. 

 

II. 

Zur behaupteten Verletzung des Grundsatzes „ne bis in idem“: 

 

Auch in diesem Vorbringen erweist sich das Rechtsmittel als völlig verfehlt: 

 

§ 30 VStG bestimmt, dass dann, wenn einem Beschuldigten von verschiedenen 

Behörden zu ahndende Verwaltungsübertretungen oder eine Verwaltungsübertretung 

und eine andere von einer Verwaltungsbehörde oder einem Gericht zu ahndende 

strafbare Handlung zur Last gelegt wird, diese strafbaren Handlungen unabhängig 

voneinander zu verfolgen sind, in der Regel auch dann, wenn die strafbaren 

Handlungen durch ein und dieselbe Tat begangen worden sind.  

 

Der Umstand, dass in diversen anhängigen Verfahren vor Strafgerichten 

gegenständliche Angelegenheiten im Zuge einer Diversion oder Einstellung 

rechtskräftig beendet wurden, bedeutet sohin keinesfalls, dass eine gegenständliche 

Verfolgung und Bestrafung durch Zuranwendungbringung des NÖ 

Hundehaltegesetzes ausgeschlossen ist.  
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Es liegt hier weder eine Bindungswirkung vor noch eine Vorfrage, die in Hinblick auf 

die Erledigung der Strafsachen, in die Zuständigkeit der Gerichte fallend, eine 

Unzulässigkeit des Verwaltungsverfahrens mit sich bringen würden. 

 

Es kann sohin auch in Hinblick auf das Doppelbestrafungsverbot des Art 4 Abs 1 des 

7. ZPEMRK in Fällen der Konkurrenz gegenständlich auch zu keiner Unzulässigkeit 

gegenständlichen Verwaltungsverfahrens kommen. 

 

III. 

Zum behaupteten Fehlen eines subjektiven Verschuldens in der Person des 

Rechtsmittelwerbers: 

 

Dahingehend ist weder dem Beschwerdeführer im Zuge des gesamten 

Verwaltungsverfahrens im Rahmen der ihn treffenden Mitwirkungspflicht ein 

Entlastungsbeweis gelungen, noch gibt es seitens des Gerichtes dahingehend 

erhobene Feststellungen im Beweisverfahren, dass den Rechtsmittelwerber an 

gegenständlichen Vorfällen, bezüglich der ihn als Hundehalter betreffenden Verwahr-

, Obsorge- und Kontrollpflicht, kein Verschulden trifft. 

 

Gerade ein Hundehalter, der schon einmal rechtskräftig wegen eines auf der 

gleichen schädlichen Neigung beruhenden Vorfalles bestraft worden ist, hat im 

Rahmen der ihn treffenden Zumutbarkeit sämtliche Vorkehrungen zu treffen, dass er 

den ihm zuzubilligenden, zumutbaren und gesetzlich normierten Vorschriften, 

bezüglich der Beaufsichtigungspflicht, im Rahmen eines Kontrollsystems, 

nachzukommen hat. 

 

Dass A im Rahmen der Zumutbarkeit alle möglichen wirksamen Vorkehrungen 

getroffen hat, um ein unbeabsichtigtes Verlassen des Betriebsgeländes seitens eines 

Listenhundes zu verhindern, ist definitiv explizit zu verneinen. 

 

Sich darauf zu verlassen, dass es sich bei dem in Rede stehenden Listenhund, 

einem Rottweiler, um einen gutmütigen Charakter und um keinen Problemhund 

handelt, der am Firmengelände den Umgang mit Menschen gewohnt ist, und es in 
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diesem örtlichen Bereich offensichtlich zu keinen Vorfällen gekommen ist, stellt eine 

geradezu auffallende Sorglosigkeit hinsichtlich der Verwahrung von Hunden dar, 

insbesondere unter Berücksichtigung des Umstandes des Vorliegens einer 

einschlägigen Übertretung, die den Hundehalter A sehr wohl dahingehend auch 

sensibilisieren hätte müssen, insbesondere seine Rottweilerhündin ordnungsgemäß 

zu verwahren und wirksame Maßnahmen zu setzen, um ein unbeaufsichtigtes, 

unbeabsichtigtes Verlassen des Betriebsgeländes durch diesen Hund zu 

verunmöglichen oder zumindest zu erschweren. 

 

Offensichtlich bloß verbale Hinweise und Erinnerungen Dritter, bei Betreten oder 

Verlassen sein Betriebsgelände zu verschließen, um ein Entkommen der Hunde zu 

verunmöglichen, dies getätigt gegenüber in lediglich beruflicher Beziehung 

stehenden Drittpersonen, ist keinesfalls geeignet, ein taugliches Kontrollsystem 

darzulegen, das geeignet ist, exkulpierend zu wirken und eine Schuldlosigkeit an den 

im Übrigen unbestritten gebliebenen mehrmaligen Vorfällen, Bissverletzungen durch 

die Rottweilerhündin „D“, gegenüber dem Gericht glaubhaft zu machen. 

 

Auffällig und geradezu gemeingefährlich ist die offenbare Ignoranz des Hundehalters 

A, nach spätestens dem ersten Vorfall, verbunden mit Bissverletzungen unbeteiligter 

Drittpersonen auf öffentlichem Grund, irgendwelche wirksamen Vorkehrungen oder 

Maßnahmen zu setzen, um eine Wiederholung eines solchen Vorfalles möglichst 

ausschließen zu können. 

 

Legt man – unbestritten und aktenkundig den Umstand gegenständlicher 

Entscheidung zu Grunde – dass letztlich in einem Zeitraum von lediglich einem Jahr 

die in Rede stehende Hündin zumindest vier Mal – unbeaufsichtigt – das 

Firmengelände verlassen hat, und es dadurch zu mehreren Verletzungen 

unbeteiligter Personen, insbesondere sich auf öffentlichem Grund aufhaltender 

Passanten gekommen ist, so ist dies ein unwiderlegbares Indiz dafür, dass die 

Person des A nicht geeignet ist, die erforderliche Sorgfalt aufzubringen, um das 

Gefährdungspotential „Listenhund“ gegenüber anderen Personen auszuschließen, 

offensichtlich er sich auch gar nicht der Tragweite seiner Sorglosigkeit im Umgang 

mit diesem Rottweiler bewusst ist, und er auch in der öffentlichen mündlichen 
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Verhandlung dahingehend schon den Eindruck erweckt hat, dass diese Vorfälle für 

ihn reine Versicherungsangelegenheiten seien. 

 

Der Umstand, dass die Rottweilerhündin „D“ nach dem letzten Vorfall, resultierend 

aus Mai dieses Jahres, wo es zu schwerwiegenden Bissverletzungen zweier 

Personen gekommen ist, erst der Anlass war, diesen Hund aus seiner 

Verantwortungssphäre wegzugeben, exkulpiert ihn in keinster Weise von der ihm 

seitens der Behörde zu Recht vorgeworfenen fehlenden verletzten Verwahr- und 

Aufsichtspflicht.  

 

Rechtlich folgt weiters: 

 

Da gegenständlich A seiner ihm nach § 1 Abs 1 und 2 NÖ Hundehaltegesetz 

obliegenden Verwahrpflicht in geradezu auffälliger sorgloser Weise wiederholt nicht 

nachgekommen ist, durch das Verlassen des Betriebsgrundstückes das in Rede 

stehende Rottweilerweibchen aus eigenem Antrieb mehrmals dieses Gelände 

verlassen hat und – ohne in irgendeiner Weise provoziert worden zu sein – 

dahingehend in der Beschwerde aufgestellte, unsubstantiierte Behauptungen als 

Schutzbehauptungen zu qualifizieren sind – und die Liegenschaft des Hundehalters 

offenkundig nicht geeignet ist – um eine Gefährdung und unzumutbare Belästigung 

durch den gefährlichen Hund für andere Personen auszuschließen, die obig 

relevierten Umstände und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der 

Hundehalter A nicht in der Lage ist, einen Listenhund so zu halten, dass 

Gefährdungen von Menschen abgewendet werden, wie dies durch zeitlich 

nahegelagerte, mehrmalige objektivierte Bissverletzungen unbeteiligter Personen 

erwiesen ist, ist der bekämpfte Bescheid der Stadtgemeinde *** vom 13.02.2019 

dahingehend vollinhaltlich zu bestätigen, wonach A die Haltung eines Hundes gemäß 

§ 2 NÖ Hundehaltegesetz – Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential – untersagt 

wird und war das dagegen gerichtete Rechtsmittel als unbegründet zu verwerfen. 

 

Zum Ausschluss der ordentlichen Revision: 

 

Die ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist gemäß § 25a VwGG 

deshalb ausgeschlossen, da gegenständliches Verfahren keine Rechtsfragen 
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aufwirft, denen besondere Bedeutung zukommt, dieses Erkenntnis sowohl 

hinsichtlich der getroffenen Sachverhaltsfeststellungen, als auch der rechtlichen 

Beurteilung nach keinerlei Abgehen von der einheitlich anzusehenden Judikatur, 

betreffend die erforderliche Sorgfaltspflicht, darstellt. 

 


